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Verlautbarungen der Deutschen Bischofskonferenz

Nr. 82 Rahmenordnung – Prävention gegen  
 sexualisierte Gewalt an Minderjähr- 
 igen und schutz- oder hilfebedürfti- 
 gen Erwachsenen im Bereich der  
 Deutschen Bischofskonferenz

Präambel

Die Verantwortung für die Prävention gegen sexua-
lisierte Gewalt obliegt dem (Erz-)Bischof als Teil sei-
ner Hirtensorge. 

Die Prävention ist integraler Bestandteil der kirch-
lichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. Ziel der 
katholischen Kirche und ihrer Caritas ist es, allen 
Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfe-
bedürftigen Erwachsenen im Geiste des Evangeliums 
und auf der Basis des christlichen Menschenbildes 
einen sicheren Lern- und Lebensraum zu bieten. 
In diesem Lern- und Lebensraum müssen mensch-
liche und geistliche Entwicklung gefördert sowie 
Würde und Integrität geachtet werden. Dabei soll 
vor Gewalt, insbesondere vor sexualisierter Gewalt 
geschützt werden.

Auch psychische und physische Grenzverletzungen 
sind zu vermeiden. 

Prävention als Grundprinzip professionellen Han-
delns trägt bei Kindern, Jugendlichen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen dazu bei, dass 
sie in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen, 

glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkei-
ten gestärkt werden. Dabei ist die Sexualität als ein 
Bereich des menschlichen Lebens zu würdigen: „Gott 
selbst hat die Geschlechtlichkeit erschaffen, die ein 
wunderbares Geschenk für seine Geschöpfe ist.“ 1

In allen pädagogischen Einrichtungen soll eine Sexu-
alpädagogik vermittelt werden, die Selbstbestim-
mung und Selbstschutz stärkt.

Unterschiedliche Bedarfs- und Gefährdungslagen 
müssen bei allen Präventionsmaßnahmen angemes-
sen berücksichtigt werden.

Ziel von Prävention in Diözesen, Ordensgemein-
schaften, neuen Geistlichen Gemeinschaften, kirch-
lichen Bewegungen und Initiativen sowie in kirchli-
chen und caritativen Institutionen und Verbänden ist 
es, eine Kultur des achtsamen Miteinanders zu prak-
tizieren und weiter zu entwickeln.
Diese Rahmenordnung richtet sich an alle, die im 
Geltungsbereich der Deutschen Bischofskonferenz 
für das Wohl und den Schutz von Kindern, Jugendli-
chen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachse-
nen Verantwortung und Sorge tragen. 

Das Ziel dieser Rahmenordnung ist eine abgestimmte 
Vorgehensweise im Geltungsbereich der Deutschen 
Bischofskonferenz. 

1Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Amoris laetitia vom 
19. März 2016, Nr. 150.
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Art. 4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit can. 1378 § 1 
CIC, soweit sie an Minderjährigen oder an Personen, 
deren Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist, 
begangen werden
- und auf Handlungen nach Art. 1 § 1 a) VeL2. 
- Zusätzlich findet sie unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Einzelfalls auf Handlungen 
unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, die im 
pastoralen oder erzieherischen sowie im betreuen-
den, beratenden oder pflegenden Umgang mit Kin-
dern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen eine sexualbezogene Grenzverletzung 
oder einen sonstigen sexuellen Übergriff darstellen.
 
Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangsweisen 
(innerhalb und außerhalb des kirchlichen Dienstes) 
mit sexuellem Bezug gegenüber Kindern, Jugend-
lichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachse-
nen, die mit vermeintlicher Einwilligung, ohne Ein-
willigung oder gegen deren ausdrücklichen Willen 
erfolgen. Dies umfasst auch alle Handlungen zur 
Vorbereitung, Durchführung und Geheimhaltung 
sexualisierter Gewalt.

1.4 Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene sind 
Schutzbefohlene im Sinne des § 225 Abs. 1 StGB3. 

Diesen Personen gegenüber tragen Beschäftigte 
im kirchlichen Dienst eine besondere Verantwor-
tung, entweder weil sie ihrer Fürsorge und Obhut 
anvertraut sind oder weil bei ihnen allein aufgrund 
ihrer Schutz- oder Hilfebedürftigkeit eine beson-
dere Gefährdung im Sinne dieser Rahmenordnung 
besteht. 
Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die 
einem besonderen Macht und/oder Abhängigkeits-
verhältnis unterworfen sind. 
Ein solches besonderes Macht- und/oder Abhängig-
keitsverhältnis kann auch im seelsorglichen Kontext 
gegeben sein oder entstehen.

2. Grundsätzliche Anforderungen an Präventionsar-
beit

Die Strukturen und Prozesse zur Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt müssen transparent, nachvoll-
ziehbar, kontrollierbar und evaluierbar sein.
Die Entwicklung und Verwirklichung von Maßnah-
men zur Prävention erfolgt partizipativ in Zusam-
menarbeit mit allen hierfür relevanten Personen und 
Gruppen. Dazu gehören insbesondere auch die Kin-
der, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen selbst.
Die Erfahrungen von Betroffenen werden dabei 
besonders berücksichtigt.

2Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben motu proprio datae 
Vos estis lux mundi (VeL) vom 7. Mai 2019.
3Wer eine Person unter 18 Jahren oder eine wegen Gebrechlich-
keit oder Krankheit wehrlose Person, die 1. seiner Fürsorge oder 
Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand angehört, 3. von dem 
Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder 4. 
ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses unter-
geordnet ist, (…). [§ 225 Abs. 1 StGB]

Sie ist Grundlage für weitere diözesane Regelungen. 
Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen 
Gesetzgebungsgewalt unterliegen, sollen von der 
(Erz-)Diözese nur dann als förderungswürdig aner-
kannt werden, wenn sie sich zur Anwendung der 
Rahmenordnung oder der jeweiligen diözesanen Prä-
ventionsregelungen verpflichtet haben.

Sonstige Rechtsträger sollen von der (Erz-)Diözese 
nur dann als förderungswürdig anerkannt werden, 
wenn sie sich zur Anwendung der Rahmenordnung 
oder der jeweiligen diözesanen Ausführungsbestim-
mungen verpflichtet haben. 

1. Begriffsbestimmungen

1.1 Prävention im Sinne dieser Ordnung meint alle 
Maßnahmen, die vorbeugend (primär), begleitend 
(sekundär) und nachsorgend (tertiär) gegen sexua-
lisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen ergriffen werden. 
Sie richtet sich an Betroffene, an die Einrichtun-
gen mit ihren Verantwortlichen, in denen mit Kin-
dern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen gearbeitet wird, und auch an Beschul-
digte/Täter.

1.2 Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne die-
ser Ordnung sind insbesondere
- Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
- Ordensangehörige,
- Kirchenbeamte,
- Arbeitnehmer,
- zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,
- nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem 
Jugendfreiwilligendienstgesetz oder in vergleichba-
ren Diensten tätige Personen sowie Praktikanten, 
- Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunterneh-
men angestellte Arbeitnehmer.

Für Beschäftigte im kirchlichen Dienst entfaltet diese 
Rahmenordnung, soweit sie das Arbeitsverhältnis 
berührt, nur dann rechtliche Wirkung, wenn sie von 
den zuständigen arbeitsrechtlichen Kommissionen 
im Sinne des Art. 7 der Grundordnung des kirchli-
chen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhält-
nisse beschlossen worden ist.

Für ehrenamtlich tätige Personen und Mandatsträ-
ger im kirchlichen Bereich gilt diese Rahmenordnung 
entsprechend.

1.3  Der Begriff sexualisierte Gewalt im Sinne dieser 
Rahmenordnung umfasst sowohl strafbare als auch 
nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und 
Grenzverletzungen.

Die Rahmenordnung berücksichtigt dabei die Bestim-
mungen des kirchlichen und des staatlichen Rechts 
und bezieht sich somit 
- sowohl auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt 
des Strafgesetzbuches (StGB) sowie weitere sexual-
bezogene Straftaten
- als auch auf solche nach can. 1395 § 2 CIC in Ver-
bindung mit Art. 6 § 1 SST, nach can. 1387 CIC in 
Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch nach  
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3. Institutionelles Schutzkonzept

Auf der Basis einer Schutz- und Risikoanalyse trägt 
der Rechtsträger die Verantwortung für die Entwick-
lung von institutionellen Schutzkonzepten innerhalb 
seines Zuständigkeitsbereichs. Diese sind regelmä-
ßig – spätestens alle fünf Jahre – zu überprüfen und 
weiterzuentwickeln.
Schutzkonzepte in Einrichtungen und Diensten wer-
den in Abstimmung mit der diözesanen Koordinati-
onsstelle ausgestaltet (siehe Ziff. 4).
Alle Bausteine eines institutionellen Schutzkonzep-
tes sind zielgruppengerecht und lebensweltorientiert 
zu konzipieren.

3.1 Personalauswahl und -entwicklung
Die Personalverantwortlichen thematisieren die Prä-
vention gegen sexualisierte Gewalt im Vorstellungs-
gespräch, während der Einarbeitungszeit sowie in 
regelmäßigen Gesprächen mit den Beschäftigten im 
kirchlichen Dienst.

3.1.1 Erweitertes Führungszeugnis
Beschäftigte im kirchlichen Dienst müssen, entspre-
chend den gesetzlichen dienst- und arbeitsrechtli-
chen Regelungen, ein erweitertes Führungszeugnis 
vorlegen. Eine Pflicht zur Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses für ehrenamtlich Tätige besteht, 
soweit es die gesetzlichen Regelungen bestimmen.
Diese Einsichtnahme ist dauerhaft zu dokumentie-
ren.

3.1.2 Selbstauskunftserklärung
Je nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit 
Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen bzw. nach Aufgabe und Ein-
satz wird von den Verantwortlichen geprüft, ob eine 
Selbstauskunftserklärung vorzulegen und zu doku-
mentieren ist. Diese enthält Angaben, ob die ein-
zustellende Person wegen einer Straftat nach § 72a 
Abs. 1 SGB VIII verurteilt worden ist und ob inso-
weit ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfah-
ren gegen sie eingeleitet worden ist. Darüber hinaus 
ist die Verpflichtung enthalten, bei Einleitung eines 
solchen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfah-
rens dem Rechtsträger hiervon unverzüglich Mittei-
lung zu machen.

3.1.3 Dritte
Bei der Vereinbarung von Dienstleistungen durch 
externe Personen oder Firmen oder wenn solchen 
externen Personen oder Firmen kirchliche Räume 
überlassen werden, sind diese Regelungen analog 
anzuwenden.

3.1.4 Aus- und Fortbildung
In allen Fällen, in denen die Diözese die Aus- und 
Fortbildung von Beschäftigten im kirchlichen Dienst 
selbst- oder mitverantwortet, besteht die Verpflich-
tung, die Themenfelder der Prävention verbindlich 
zu regeln.

3.2 Verhaltenskodex 
Ein Verhaltenskodex ist im jeweiligen Arbeitsbereich 
zu erstellen. 

Dieser regelt für den jeweiligen Arbeitsbereich ein 
fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis und 
einen respektvollen Umgang mit Kindern, Jugend-
lichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwach-
senen.

Der jeweilige Verhaltenskodex ist von allen Beschäf-
tigten im kirchlichen Dienst durch Unterzeichnung 
anzuerkennen.

Die Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung zum 
Verhaltenskodex ist verbindliche Voraussetzung für 
eine Anstellung, Weiterbeschäftigung sowie auch für 
eine Beauftragung zu einer ehrenamtlichen Tätig-
keit.
Darüber hinaus ist der Verhaltenskodex vom 
Rechtsträger in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

3.3  Dienstanweisungen und hausinterne Regelun-
gen
Um das Wohl und den Schutz der Kinder und 
Jugendlichen sowie der schutz- oder hilfebedürfti-
gen Erwachsenen zu sichern, muss der Rechtsträger 
alle erforderlichen Normen, Dienstanweisungen und 
hausinterne Regelungen verbindlich erlassen.

Soll der Verhaltenskodex arbeitsrechtliche Verbind-
lichkeit erhalten, muss der Rechtsträger ihn als 
Dienstanweisung erlassen.

Die Regelungen der Mitarbeitervertretungsordnung 
(MAVO) sind hierbei zu beachten.

3.4 Vorgehensweise im Verdachts- oder Beschwer-
defall4 
Jeder Rechtsträger beschreibt im Rahmen des ins-
titutionellen Schutzkonzepts die Vorgehensweise 
im Verdachts- oder Beschwerdefall. Dazu gehö-
ren interne und externe Beratungsmöglichkeiten 
und Melde- und Beschwerdewege. Diese müssen in 
geeigneter Weise bekannt gemacht werden.

Im institutionellen Schutzkonzept sind Maßnahmen 
zu beschreiben, wie nach einem aufgetretenen Ver-
dacht oder konkreten Vorfall die Unterstützung im 
jeweiligen System aussehen soll.

Personen mit Kontakt zu Betroffenen oder Kontakt 
zu Beschuldigten bzw. Tätern erhalten kontinuierlich 
Supervision.

3.5 Qualitätsmanagement
Der Rechtsträger hat die Verantwortung dafür, dass 
Maßnahmen zur Prävention als Teil seines Qualitäts-
managements implementiert, kontrolliert, evaluiert 
und weiterentwickelt werden.

4Die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Min-
derjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener 
durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst 
ist hier zu beachten.
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Für jede Einrichtung, für jeden Verband oder für den 
Zusammenschluss mehrerer kleiner Einrichtungen 
muss eine für Präventionsfragen geschulte Person 
zur Verfügung stehen, die bei der Umsetzung des 
institutionellen Schutzkonzepts beraten und unter-
stützen kann.

Als Teil einer nachhaltigen Präventionsarbeit ist im 
Rahmen der Auswertung eines Verdachts oder Vor-
falls das Schutzkonzept auf erforderliche Anpassun-
gen zu überprüfen.

3.6 Präventionsschulungen
Alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst, die mit Kin-
dern, Jugendlichen oder schutz- oder hilfebedürfti-
gen Erwachsenen arbeiten, werden zu Fragen der 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt geschult. Alle 
anderen Beschäftigten im kirchlichen Dienst sind 
regelmäßig auf die Bedeutung der Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt hinzuweisen.

Prävention gegen sexualisierte Gewalt erfordert 
Grundkenntnisse und weiterführende Kompetenzen 
insbesondere zu Fragen von
- angemessener Nähe und Distanz,
- Kommunikations- und Konfliktfähigkeit,
- eigener emotionaler und sozialer Kompetenz,
- Psychodynamiken Betroffener,
- Strategien von Tätern,
- (digitalen) Medien als Schutz- und Gefahrenraum/ 
Medienkompetenz,
- Dynamiken in Institutionen mit asymmetrischen 
Machtbeziehungen sowie begünstigenden institutio-
nellen Strukturen,
- Straftatbeständen und kriminologischen Ansätzen 
sowie weiteren einschlägigen rechtlichen Bestim-
mungen,
- notwendigen und angemessenen Hilfen für Betrof-
fene, ihr Umfeld und die betroffenen Institutionen,
- sexualisierter Gewalt von Kindern, Jugendli-
chen (Peer Gewalt) und schutz- oder hilfebedürfti-
gen Erwachsenen an anderen Minderjährigen oder 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen,
- Schnittstellenthemen wie z. B. Sexualpädagogik 
oder sexuelle Bildung sowie geschlechter- und kul-
tursensible Bildung,
- regionalen fachlichen Vernetzungsmöglichkeiten 
mit dem Ziel eigener Vernetzung.

Schulungen sind zielgruppengerecht hinsichtlich 
Zielformulierung, Inhalten, Methoden und Umfang 
zu differenzieren.

Personen in Leitungsfunktionen werden zusätzlich 
zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung bei der (Wei-
ter-)Entwicklung und Umsetzung des institutionellen 
Schutzkonzeptes geschult. 

Dabei stehen das Kindeswohl, die Rechte und der 
Schutz von Kindern, Jugendlichen sowie schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Mittelpunkt. 
Schwerpunkte bilden dabei Maßnahmen, die sowohl 
Straftaten als auch Formen sexualisierter Gewalt 
unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit erschweren 
oder verhindern.

3.7 Weitere Präventionsarbeit des Rechtsträgers
Jeder Rechtsträger hat darüber hinaus geeignete 
Maßnahmen zur Stärkung von Kindern, Jugendli-
chen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
zu entwickeln. Dazu gehört auch die Einbeziehung 
des Umfelds zum Thema Prävention gegen sexua-
lisierte Gewalt (Eltern bzw. Personensorgeberech-
tigte, Angehörige und gesetzliche Betreuungen).

4. Koordinationsstelle
4.1 Der (Erz-)Bischof unterhält eine diözesane 
Koordinationsstelle zur Unterstützung, Vernetzung 
und Steuerung der Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt. Er benennt zur Leitung eine oder mehrere 
qualifizierte Person/en als Präventionsbeauftragte. 
Sie berichten der Bistumsleitung regelmäßig über 
die Entwicklung der Präventionsarbeit.

4.2 Der (Erz-)Bischof kann mit anderen (Erz-)
Bischöfen eine interdiözesane Koordinationsstelle 
einrichten.

4.3 Sofern Ordensgemeinschaften päpstlichen 
Rechts eigene Präventionsbeauftragte ernannt 
haben, arbeiten die diözesanen Präventionsbeauf-
tragten mit diesen zusammen.

4.4 Die diözesane Koordinationsstelle hat insbeson-
dere folgende Aufgaben:
- Einbindung von Betroffenen gemäß Ziff. 2,
- Beratung der kirchlichen Rechtsträger bei der Ent-
wicklung, Umsetzung und Fortschreibung von insti-
tutionellen Schutzkonzepten, 
- fachliche Prüfung der Schutzkonzepte der kirchli-
chen Rechtsträger,
- Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen 
(gem. Ziff. 3.6),
- Sicherstellung der Qualifizierung und Information 
der für Präventionsfragen geschulten Person (gem. 
Ziff. 3.5),
- Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und außer-
halb der Diözese sowie zu den Ansprechpersonen 
für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs gemäß der 
Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäf-
tigte im kirchlichen Dienst,
- Vernetzung mit kirchlichen und nicht-kirchlichen 
Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt,
- Evaluation und Weiterentwicklung von verbindli-
chen Qualitätsstandards, 
- Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrichtun-
gen, 
- Fachberatung bei der Planung und Durchführung 
von Präventionsprojekten, 
- Vermittlung von Fachreferenten, 
- Entwicklung von und Information über Präventi-
onsmaterialien und -projekten, 
- Öffentlichkeitsarbeit.

5. Datenschutz
5.1 Soweit diese Rahmenordnung sowie zur Ergän-
zung und Konkretisierung durch den Diözesanbischof 
erlassene Rechtsvorschriften auf personenbezogene 
Daten einschließlich deren Veröffentlichung anzu-
wenden sind, gehen sie den Vorschriften des Geset-
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zes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie 
der Anordnung über die Sicherung und Nutzung der 
Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archiv-
ordnung – KAO) vor, sofern sie deren Datenschutz-
niveau nicht unterschreiten. Im Übrigen gelten das 
Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG), die 
zu seiner Durchführung erlassene Ordnung (KDG-
DVO) sowie die Kirchliche Archivordnung (KAO).

5.2 Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen 
richten sich nach den jeweiligen Vorschriften über 
die Aufbewahrungsfristen für Personalakten, Vorun-
tersuchungsakten etc. Für die Zeit der Aufbewah-
rung sind die Unterlagen vor unbefugten Zugriffen in 
besonderem Maße zu sichern. 

Im Übrigen ersetzt die ordnungsgemäße Archivie-
rung von gemäß § 6 Abs.5 S. 1 KAO anzubietenden 
und zu übergebenden Unterlagen die nach dem KDG 
oder anderen kirchlichen oder staatlichen Rechtsvor-
schriften erforderlichen Löschungen, wenn die Archi-
vierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des 
Betroffenen oder Dritter nicht beeinträchtigt werden.

6. Ausführungsbestimmungen
Ausführungsbestimmungen zu dieser Ordnung 
erlässt der Ortsordinarius.

7. Geltungsdauer
Die vorstehende Rahmenordnung ersetzt die Rah-
menordnung vom 26. August 2013. Sie ist in regel-
mäßigen Abständen, spätestens alle fünf Jahre, auf 
die Notwendigkeit von Anpassungen zu überprüfen. 

Hinweis:
Im Bistum Essen gilt weiterhin die „Ordnung zur Prä-
vention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjähri-
gen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
(Präventionsordnung - PrävO)“ (KABL Essen 2014, 
Nr. 41). Diese wird im Hinblick auf die Rahmenord-
nung überarbeitet. Sobald die Überprüfung abge-
schlossen ist, wird die Neufassung vom Bischof in 
Kraft gesetzt und im Amtsblatt veröffentlicht.

Würzburg, 18.11.2019

       Für das Bistum Essen
 + Dr. Franz-Josef Overbeck 
 Bischof von Essen

Verlautbarungen des Bischofs

Nr. 83 Ordnung für den Umgang mit sexu- 
 ellem Missbrauch Minderjähriger und 
 schutz- oder hilfebedürftiger Erwach- 
 sener durch Kleriker und sonstige  
 Beschäftigte im kirchlichen Dienst

A. Einführung

Präambel
In ihrer Verantwortung für den Schutz der Würde 
und Integrität Minderjähriger und schutz- oder hil-
febedürftiger Erwachsener haben sich die deutschen 
Bischöfe auf die folgende Ordnung verständigt. Sie 
entwickeln damit die Leitlinien von 2002, 2010 und 
2013 fort und berücksichtigen die Vorgaben, die die 
Kongregation für die Glaubenslehre in ihrem Rund-
schreiben an die Bischofskonferenzen vom 3. Mai 
2011 gemacht hat.1  

Diese Ordnung gewährleistet ein einheitliches und 
rechtssicheres Vorgehen im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz. 

Das Leid der von sexuellem Missbrauch Betroffe-
nen wird anerkannt. Betroffene haben Anspruch auf 
besondere Aufmerksamkeit und Hilfe. 

Sie müssen vor weiterer sexueller Gewalt geschützt 
werden. Betroffene und ihre Angehörigen sowie 
Nahestehende und Hinterbliebene sind bei der Auf-
arbeitung von Missbrauchserfahrungen zu unter-
stützen und zu begleiten. Sexueller Missbrauch, vor 
allem an Minderjährigen sowie an schutz- oder hilfe-
bedürftigen Erwachsenen, ist ein Verbrechen.2

Gerade wenn Beschäftigte im kirchlichen Dienst sol-
che Taten begehen3, erschüttert dies nicht selten bei 
den Betroffenen und ihren Angehörigen sowie Nahe-
stehenden und Hinterbliebenen das Grundvertrauen 
in die Menschen und in Gott. Darüber hinaus besteht 
die Gefahr schwerer psychischer Schädigungen. Es 
ist die Pflicht der Täter4, 

1Die Kongregation für die Glaubenslehre hat am 05. April 
2013 mitgeteilt, dass Papst Franziskus der Kongregation 
aufgetragen hat, den von Benedikt XVI. eingeschlagenen 
Kurs weiterzuverfolgen und im Hinblick auf die Fälle von 
sexuellem Missbrauch entschlossen vorzugehen; das heißt 
vor allem die Maßnahmen zum Schutz der Minderjährigen, 
die Hilfe für die, die in der Vergangenheit Opfer derarti-
ger Übergriffe geworden sind, das angemessene Vorgehen 
gegen die Schuldigen und den Beitrag der Bischofskonferen-
zen hinsichtlich der Formulierung und Umsetzung der nöti-
gen Weisungen in diesem für das Zeugnis und die Glaub-
würdigkeit der Kirche so wichtigen Bereich voranzubringen.
2„Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Rein-
hard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, 
Statement zur Vorstellung der Studie „Sexueller Missbrauch 
an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und 
männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz“ am 25. September 2018 in Fulda.
3Vgl. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz bei ihrer 
Frühjahrs-Vollversammlung in Freiburg vom 22. bis 25. 
Februar 2010 anlässlich der Aufdeckung von Fällen sexuel-
len Missbrauchs an Minderjährigen im kirchlichen Bereich. 
4Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrück-
lich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen dif-
ferenziert. Die gewählte Form schließt alle Geschlechter ein.
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sich ihrer Verantwortung und den Konsequenzen 
ihrer Tat zu stellen.5

Grundsätzliches
1. Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser 
Ordnung sind insbesondere
- Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
- Ordensangehörige,
- Kirchenbeamte,
- Arbeitnehmer,
- zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,
- nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem 
Jugendfreiwilligendienstgesetz oder in vergleichba-
ren Diensten tätige Personen sowie Praktikanten, 
- Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunterneh-
men angestellte Arbeitnehmer.

Für Bischöfe und Kardinäle sowie für andere Kleriker, 
die vorübergehend eine Diözese leiten oder geleitet 
haben, gelten für während der Amtszeit begangene 
Taten besondere Bestimmungen sowohl hinsichtlich 
des Umgangs mit Verdachtsfällen auf sexuellen Miss-
brauch als auch hinsichtlich Handlungen und Unter-
lassungen, die darauf gerichtet sind, die staatlichen 
oder kirchenrechtlichen Untersuchungen verwal-
tungsmäßiger oder strafrechtlicher Natur gegenüber 
einem Kleriker oder einer Ordensperson bezüglich 
Vergehen des sexuellen Missbrauchs zu beeinflussen 
oder zu umgehen.6

Für Arbeitnehmer im kirchlichen Dienst entfal-
tet diese Ordnung, soweit sie das Arbeitsverhältnis 
berührt, nur dann rechtliche Wirkung, wenn sie von 
den zuständigen arbeitsrechtlichen Kommissionen 
im Sinne des Art. 7 Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 
beschlossen worden ist.
Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöfli-
chen Gesetzgebungsgewalt unterliegen, sollen von 
der (Erz-)Diözese und vom Verband der Diözesen 
Deutschlands nur dann als förderungswürdig aner-
kannt werden, wenn sie entweder diese Ordnung 
verbindlich in ihr Statut übernommen haben oder 
wenn sie gleichwertige eigene Regelungen für den 
Umgang mit sexuellem Missbrauch erlassen haben. 
Die Änderung des Statuts bzw. die Vorlage von 
gleichwertigen eigenen Regelungen hat bis spätes-
tens zum 30.06.2021 zu erfolgen. Die Gleichwertig-
keit wird durch die Deutsche Bischofskonferenz fest-
gestellt. 

2. Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmun-
gen sowohl des kirchlichen wie auch des staatlichen 
Rechts. Der Begriff sexueller Missbrauch im Sinne 
dieser Ordnung umfasst sowohl strafbare als auch 
nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und 
Grenzverletzungen.

Die Ordnung bezieht sich somit
a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des 
Besonderen Teils des Strafgesetzbuches (StGB) 
sowie weitere sexualbezogene Straftaten,

b) auf Handlungen nach can. 1395 § 2 CIC in Ver-
bindung mit Art. 6 § 1 SST7, nach can. 1387 CIC in 
Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch nach 

Art. 4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit can. 1378 § 1 
CIC, soweit sie an Minderjährigen oder an Personen, 
deren Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist, 
begangen werden,

c) auf Handlungen nach Art. 1 § 1 a) VeL, 

d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Einzelfalls auf Handlungen unterhalb der Schwelle 
der Strafbarkeit, die im pastoralen oder erzieheri-
schen sowie im betreuenden, beratenden oder pfle-
genden Umgang mit Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen eine sexualbezogene 
Grenzverletzung oder einen sonstigen sexuellen 
Übergriff darstellen.

Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangsweisen 
(innerhalb oder außerhalb des kirchlichen Dienstes) 
mit sexuellem Bezug gegenüber Minderjährigen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, die mit 
vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung oder 
gegen deren ausdrücklichen Willen erfolgen. 

Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorberei-
tung, Durchführung und Geheimhaltung sexualisier-
ter Gewalt.

Alle Verantwortlichen haben beim Umgang mit Fäl-
len sexuellen Missbrauchs im Sinne dieser Ord-
nung sowohl die kirchlichen als auch die staatlichen 
Rechtsvorschriften zu beachten. Dabei können sich 
unterschiedliche Betrachtungsweisen und Bewer-
tungen ergeben (zum Beispiel bzgl. des Kreises der 
betroffenen Personen, des Alters des Betroffenen, 
der Verjährungsfrist).

5Vgl. Papst Benedikt XVI., Hirtenbrief des Heiligen Vaters 
an die Katholiken in Irland vom 19. März 2010, n. 7: „Ihr 
[die Ihr Kinder missbraucht habt] habt das Vertrauen, das 
von unschuldigen jungen Menschen und ihren Familien 
in Euch gesetzt wurde, verraten und Ihr müsst Euch vor 
dem allmächtigen Gott und vor den zuständigen Gerichten 
dafür verantworten. … Ich mahne Euch, Euer Gewissen zu 
erforschen, Verantwortung für die begangenen Sünden zu 
übernehmen und demütig Euer Bedauern auszudrücken. 
… Gottes Gerechtigkeit ruft uns dazu auf, Rechenschaft 
über unsere Taten abzulegen und nichts zu verheimlichen. 
Erkennt Eure Schuld öffentlich an, unterwerft Euch der 
Rechtsprechung, aber verzweifelt nicht an der Barmherzig-
keit Gottes.“ 
6Vgl. hierzu Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben motu 
proprio datae Vos estis lux mundi [VeL] vom 07. Mai 2019, 
Art. 1 § 1 b) und Art. 6 sowie Papst Franziskus, Apostoli-
sches Schreiben motu proprio datae Come una madre amo-
revole vom 04. Juni 2016.
7Papst Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben motu pro-
prio datae Sacramentorum sanctitatis tutela [SST] vom 30. 
April 2001. Der in diesem Schreiben angekündigte norma-
tive Teil liegt in seiner geltenden Form als Normae de gra-
vioribus delictis vom 21. Mai 2010 vor. [Diese Normen wer-
den zitiert unter Nennung des entsprechenden Artikels und 
unter Zufügung des Kürzels für das Bezugsdokument: SST.]
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Maßgeblich für das kirchliche Vorgehen sind die zum 
Zeitpunkt des Untersuchungsbeginns geltenden Ver-
fahrensregeln, unabhängig davon, wie lange der 
sexuelle Missbrauch zurückliegt.

3. Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne 
dieser Ordnung sind Schutzbefohlene im Sinne des  
§ 225 Abs. 1 StGB8. Diesen Personen gegenüber tra-
gen Beschäftigte im kirchlichen Dienst eine beson-
dere Verantwortung, entweder weil sie ihrer Für-
sorge und Obhut anvertraut sind oder weil bei ihnen 
allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürftigkeit 
eine besondere Gefährdung im Sinne dieser Ord-
nung besteht.

Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die 
einem besonderen Macht- und/oder Abhängigkeits-
verhältnis unterworfen sind. Ein solches besonderes 
Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis kann auch 
im seelsorglichen Kontext gegeben sein oder entste-
hen.

B. Zuständigkeiten

Ansprechpersonen und Einrichtung eines
Beraterstabs
4. Der Diözesanbischof beauftragt fachlich qua-
lifizierte und persönlich geeignete Personen als 
Ansprechpersonen für Verdachtsfälle sexuellen Miss-
brauchs an Minderjährigen sowie an schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen durch Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst. 

Die Beauftragung erfolgt für maximal drei Jahre und 
kann wiederholt werden.

Es sollen mindestens zwei Personen, sowohl eine 
Frau als auch ein Mann benannt werden.

Darüber hinaus soll mindestens eine nichtkirchliche 
Fachberatungsstelle als unabhängige Anlaufstelle 
benannt werden.

5. Die beauftragten Ansprechpersonen sind von Wei-
sungen unabhängig. Sie dürfen nicht in einem wei-
sungsgebundenen Beschäftigungsverhältnis zum 
Diözesanbischof stehen.

6. Name, Kontaktdaten und Beruf der beauftragten 
Ansprechpersonen sowie die unabhängigen externen 
Anlaufstellen werden auf geeignete Weise bekannt 
gemacht, mindestens im Amtsblatt und auf der 
Internetseite der (Erz-)Diözese.

7. Der Diözesanbischof richtet zur Beratung in Fra-
gen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch Minder-
jähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachse-
ner einen ständigen Beraterstab ein.

Diesem gehören an: die beauftragten Ansprechper-
sonen, der diözesane Präventionsbeauftragte und 
Personen mit psychiatrisch-psychotherapeutischem, 
pastoralem, juristischem9  sowie kirchenrechtlichem 
Sachverstand und fundierter fachlicher Erfahrung 
und Kompetenz in der Arbeit mit Betroffenen sexu-
ellen Missbrauchs.

Dem Beraterstab sollen auch von sexuellem Miss-
brauch Betroffene angehören. Ihm können auch Per-
sonen angehören, die im kirchlichen Dienst beschäf-
tigt sind.
Darüber hinaus ist eine externe Fachberatung hin-
zuzuziehen.
Im Einzelfall können weitere fachlich geeignete Per-
sonen hinzugezogen werden. 

8. Mehrere Diözesanbischöfe können gemeinsam 
einen interdiözesanen Beraterstab einrichten.

9. Die Verantwortung des Diözesanbischofs bleibt 
unberührt.

Entgegennahme von Hinweisen und Information des 
Ordinarius
10. Die beauftragten Ansprechpersonen nehmen 
Hinweise auf sexuellen Missbrauch an Minderjähri-
gen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
im Sinne dieser Ordnung entgegen.

11. Alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst haben 
unverzüglich die zuständige Person der Leitungs-
ebene der Institution, bei der sie beschäftigt sind, 
oder die beauftragten Ansprechpersonen über einen 
Verdacht auf Handlungen im Sinne der Nr. 2 die-
ser Ordnung, der ihnen im dienstlichen Kontext zur 
Kenntnis gelangt ist, zu informieren.
Dasselbe gilt, wenn sie über die Einleitung oder das 
Ergebnis eines laufenden Ermittlungsverfahrens 
oder über eine erfolgte Verurteilung im dienstlichen 
Kontext Kenntnis erlangen.
Wurde die Person der Leitungsebene informiert, gibt 
diese die Information unverzüglich an die beauf-
tragte Ansprechperson weiter.
Wenn Gefahr für Leib und Leben droht oder wenn 
weitere Betroffene tangiert sein könnten, besteht im 
Rahmen von seelsorglichen Gesprächen unter Wah-
rung der Bestimmungen über das Beichtgeheimnis 
(vgl. cann. 983 und 984 CIC10) die Pflicht zur Wei-
terleitung an die zuständige Person der Leitungse-
bene oder eine der beauftragten Ansprechpersonen. 
Hierbei sind die Bestimmungen des § 203 StGB zu 
beachten. Etwaige staatliche oder kirchliche Ver-
schwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflichten 
gegenüber kirchlichen oder staatlichen Stellen (z.B. 
(Landes-)Jugendamt, Schulaufsicht) sowie gegen-
über Dienstvorgesetzten bleiben hiervon unberührt. 

12. Anonyme Hinweise oder Gerüchte sind dann zu 
beachten, wenn sie tatsächliche Anhaltspunkte für 
Ermittlungen enthalten.

8Wer eine Person unter 18 Jahren oder eine wegen Gebrech-
lichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die 1. seiner Für-
sorge oder Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand ange-
hört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt über-
lassen worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (…). [§ 225 Abs. 1 
StGB]
9Für den Fall, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im 
kirchlichen Dienst betroffen ist, ist arbeitsrechtlicher Sach-
verstand zu gewährleisten.
10Vgl. auch can. 1388 § 1 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 
n. 5 SST.
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13. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen 
Rechtsträgers, bei dem die beschuldigte Person 
beschäftigt ist, wird unabhängig von den Plausibi-
litätsabwägungen von den beauftragten Ansprech-
personen bzw. von der zuständigen Person der Lei-
tungsebene unverzüglich über den Verdacht auf 
Handlungen im Sinne der Nr. 2 dieser Ordnung bzw. 
über die Einleitung oder das Ergebnis eines laufen-
den Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte 
Verurteilung informiert.
Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen 
Rechtsträgers, bei dem die beschuldigte Person 
beschäftigt ist, hat dafür Sorge zu tragen, dass 
andere sowohl über den Verdacht eines sexuellen 
Missbrauchs im Sinne dieser Ordnung als auch über 
die Einleitung oder das Ergebnis eines laufenden 
Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte Ver-
urteilung informiert werden, die für den Beschuldig-
ten eine besondere Verantwortung tragen. Insbe-
sondere ist bei Klerikern, die einer anderen Diözese 
oder einem anderen Inkardinationsverband ange-
hören, der Inkardinationsordinarius, bei Ordensan-
gehörigen der zuständige Höhere Ordensobere, bei 
Kirchenbeamten und Arbeitnehmern, die an anderer 
Stelle als dem Zuständigkeitsbereich ihres Anstel-
lungsträgers eingesetzt sind, der Anstellungsträger 
und bei Ehrenamtlichen diejenige kirchliche Stelle, 
die als Auftraggeber anzusehen ist, zu informieren.

Weiterleitung von Hinweisen an andere kirchliche 
Stellen sowie an nichtkirchliche Stellen
14. Der dringende Verdacht auf einen sexuellen Miss-
brauch im Sinne dieser Ordnung darf nur durch den 
Ordinarius bzw. den Leiter des kirchlichen Rechtsträ-
gers, bei dem der Beschuldigte beschäftigt ist, durch 
einen Dritten nur im Einvernehmen mit diesen sowie 
nur dann an andere kirchliche oder nichtkirchliche 
Stellen weitergegeben werden, wenn dies im Ein-
zelfall zum Schutz von Minderjährigen und schutz-  
oder hilfebedürftigen Erwachsenen dringend gebo-
ten erscheint und der Schutz nicht auf andere Weise 
erreicht werden kann. Hiervon unberührt bleibt die 
Weitergabe von Hinweisen an die Strafverfolgungs-
behörden. (Vgl. Nr. 33 ff.)

Zuständigkeiten im weiteren Verlauf
15. Für das weitere Verfahren können im Hinblick 
auf Kleriker zuständig sein: der Ortsordinarius des 
Wohnsitzes des Beschuldigten (vgl. can. 1408 CIC) 
oder der Ortsordinarius des Ortes, an dem die Straf-
tat begangen worden ist (vgl. can. 1412 CIC) oder 
der Inkardinationsordinarius des Beschuldigten. Der 
erstinformierte Ordinarius trägt dafür Sorge, dass 
eine Entscheidung über die Zuständigkeit für das 
weitere Verfahren unverzüglich getroffen wird.

16. Für Ordensangehörige, die im bischöflichen Auf-
trag tätig sind, ist der Diözesanbischof zuständig, 
der diesen Auftrag erteilt hat, unbeschadet der Ver-
antwortung des Höheren Ordensoberen. Soweit die 
Ordensangehörigen nicht mehr im bischöflichen Auf-
trag tätig sind, unterstützt der Diözesanbischof den 
Höheren Ordensoberen.

17. In anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei den 
jeweiligen Höheren Ordensoberen. Ihnen wird drin-
gend nahegelegt, den örtlich betroffenen Diözesan-

bischof über tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-
dacht eines sexuellen Missbrauchs an Minderjähri-
gen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
in ihrem Verantwortungsbereich sowie über die ein-
geleiteten Schritte zu informieren (vgl. Nr. 33).

18. Bei Kirchenbeamten und Arbeitnehmern liegt die 
Zuständigkeit beim dienstrechtlich zuständigen Vor-
gesetzten, bei Ehrenamtlichen beim Auftraggeber.

19. Bei verstorbenen Beschuldigten bzw. Tätern ist 
der jeweils letzte Dienstgeber bzw. Auftraggeber 
zuständig. Falls dieser nicht mehr existiert, ist des-
sen Rechtsnachfolger oder der Diözesanbischof der 
Belegenheitsdiözese zuständig.

C. Vorgehen nach Kenntnisnahme eines Hinweises

20. Nach Kenntnisnahme eines Hinweises erfolgt 
eine erste Bewertung auf Plausibilität durch die 
beauftragten Ansprechpersonen. Dabei sowie im 
Rahmen des weiteren Vorgehens sind die Persönlich-
keitsrechte aller Beteiligten, die besondere Schutz-
bedürftigkeit Minderjähriger und die Erfordernisse 
eines etwaigen Strafverfahrens zu berücksichtigen.
Diese Plausibilitätsprüfung kann auch im Rahmen 
des Beraterstabs erfolgen. 

Gespräch mit dem Betroffenen 
21. Wenn ein Betroffener bzw. sein gesetzlicher Ver-
treter über einen sexuellen Missbrauch informieren 
möchte, vereinbart eine der beauftragten Ansprech-
personen ein Gespräch, in dem sie den Betroffe-
nen zunächst über das mögliche weitere Verfahren, 
Hilfestellungen und Unterstützungsmöglichkeiten 
informiert. Hierzu gehört insbesondere die Möglich-
keit der Inanspruchnahme einer externen Fachbe-
ratungsstelle, die anonym und unabhängig beraten 
kann. Falls dies gewünscht ist, kann danach oder in 
einem weiteren Gespräch das konkrete Vorbringen 
erörtert werden. 
Zu diesem Gespräch ist seitens der beauftragten 
Ansprechperson eine weitere Person hinzuzuziehen.
Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter kann 
zu dem Gespräch eine Person des Vertrauens hinzu-
ziehen. Hierauf ist ausdrücklich hinzuweisen.
Der Betroffene ist zu Beginn des Gesprächs zu infor-
mieren, dass tatsächliche Anhaltspunkte nach den 
Vorschriften der Nrn. 33 und 34 in aller Regel den 
Strafverfolgungs- und anderen zuständigen Behör-
den weiterzuleiten sind.
Ebenso ist in geeigneter Weise auf die weiteren Ver-
fahrensschritte hinzuweisen.

22. Der Schutz aller Beteiligten vor öffentlicher 
Preisgabe von Informationen, die vertraulich gege-
ben werden, ist sicherzustellen: Dies betrifft insbe-
sondere den Betroffenen, den Beschuldigten (vgl. 
auch Nr. 32) und die meldende Person.

23. Das Gespräch, bei dem auch die Personalien auf-
zunehmen sind, wird protokolliert. Das Protokoll ist 
von dem Protokollführer und dem Betroffenen bzw. 
seinem gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. 
Eine Ausfertigung des Protokolls wird dem Betroffe-
nen ausgehändigt.
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24. Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter 
wird zu einer eigenen Anzeige bei den Strafverfol-
gungsbehörden ermutigt.
Bei Bedarf wird die dazu notwendige Unterstützung 
in angemessener Form gewährleistet.

25. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen 
Rechtsträgers wird über das Ergebnis des Gesprächs 
informiert.

Anhörung des Beschuldigten
26. Sofern die Aufklärung des Sachverhalts nicht 
gefährdet und die Ermittlungsarbeit der Strafver-
folgungsbehörden nicht behindert werden, hört ein 
Vertreter oder Beauftragter des Ordinarius bzw. 
des Dienstgebers unter Hinzuziehung eines Juris-
ten – eventuell in Anwesenheit der beauftragten 
Ansprechperson – den Beschuldigten zu den Vorwür-
fen an. Der Schutz des Betroffenen muss in jedem 
Fall sichergestellt sein, bevor das Gespräch stattfin-
det. 
Ist der Beschuldigte ein Kleriker und liegt wenigs-
tens wahrscheinlich eine Straftat nach Nr. 2 b) oder 
c) dieser Ordnung vor, erfolgt die Anhörung nicht 
unmittelbar nach den Nrn. 26 bis 32, sondern nach 
Maßgabe der Nrn. 36 bis 39.

27. Der Beschuldigte kann eine Person seines Ver-
trauens, auf Wunsch auch einen Rechtsanwalt, hin-
zuziehen. Hierauf ist der Beschuldigte hinzuweisen.

28. Der Beschuldigte wird über das Recht der Aussa-
geverweigerung informiert (vgl. can. 1728 § 2 CIC). 
Wenn Priester beschuldigt werden, sind sie darauf 
hinzuweisen, dass sie unter allen Umständen ver-
pflichtet sind, das Beichtgeheimnis zu wahren (vgl. 
cann. 983 und 984 CIC11).

29. Auf die Verpflichtung, tatsächliche Anhaltspunkte 
nach den Vorschriften der Nr. 33 den Strafverfol-
gungs- und anderen zuständigen Behörden weiter-
zuleiten, ist hinzuweisen. Der Beschuldigte wird über 
die Möglichkeit zur Selbstanzeige bei den Strafver-
folgungsbehörden informiert.

30. Die Anhörung wird protokolliert. Das Protokoll 
sollte vom Protokollführer und dem Beschuldigten 
bzw. seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet 
werden. Sollte ein Einvernehmen nicht hergestellt 
werden können, besteht das Recht auf eine Gegen-
darstellung. Eine Ausfertigung des Protokolls wird 
dem Beschuldigten ausgehändigt. 

31. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen 
Rechtsträgers wird über das Ergebnis der Anhörung 
informiert.

32. Auch dem Beschuldigten gegenüber besteht die 
Pflicht zur Fürsorge. Er steht – unbeschadet erforder-
licher unmittelbarer Maßnahmen – bis zum Erweis 
des Gegenteils unter Unschuldsvermutung.
Ist der Beschuldigte bereits verstorben, besteht 
weiterhin die Pflicht, seine Persönlichkeitsrechte zu 
wahren.

Zusammenarbeit mit den staatlichen Strafverfol-
gungs- und anderen zuständigen Behörden
33. Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-
dacht einer Straftat nach dem 13. Abschnitt oder 
weiterer sexualbezogener Straftaten des Strafge-
setzbuchs (StGB) an Minderjährigen oder schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen vorliegen, leitet 
ein Vertreter des Ordinarius bzw. des kirchlichen 
Rechtsträgers die Informationen an die staatliche 
Strafverfolgungsbehörde und, soweit rechtlich gebo-
ten, an andere zuständige Behörden, z. B. (Lan-
des-)Jugendamt, Schulaufsicht, weiter. Rechtliche 
Verpflichtungen anderer kirchlicher Organe bleiben 
unberührt.

34. Die Pflicht zur Weiterleitung der Informationen 
an die Strafverfolgungsbehörde entfällt nur aus-
nahmsweise, wenn dies dem ausdrücklichen Willen 
des Betroffenen bzw. seinem gesetzlichen Vertreter 
entspricht und der Verzicht auf eine Mitteilung recht-
lich zulässig ist. In jedem Fall sind die Strafverfol-
gungsbehörden einzuschalten, wenn weitere Gefähr-
dungen zu befürchten sind oder weitere mutmaßli-
che Betroffene ein Interesse an der strafrechtlichen 
Verfolgung der Taten haben könnten.

35. Die Gründe für das Absehen von einer Wei-
terleitung gemäß Nr. 34 bedürfen einer genauen 
Dokumentation durch die das Gespräch führende 
Ansprechperson. Die Dokumentation ist von dem 
Betroffenen oder seinem gesetzlichen Vertreter in 
Anwesenheit eines Mitarbeiters einer externen Fach-
beratungsstelle zu unterzeichnen.

Besonderheiten im Falle von beschuldigten Klerikern 
und Ordensangehörigen – Kirchenrechtliche Vorun-
tersuchung gemäß can. 1717 § 1 CIC
36. Im Falle, dass wenigstens wahrscheinlich eine 
Straftat eines Klerikers vorliegt, leitet der Ordinarius 
gemäß can. 1717 § 1 CIC per Dekret eine kirchen-
rechtliche Voruntersuchung ein und benennt den 
Voruntersuchungsführer. Der Voruntersuchungs-
führer führt die Anhörung des Beschuldigten unter 
Beachtung der Nrn. 26 bis 32 durch. Besteht die 
Gefahr, dass die Ermittlungsarbeit der Strafverfol-
gungsbehörden behindert wird, muss die kirchen-
rechtliche Voruntersuchung ausgesetzt werden.

37. Das Ergebnis der kirchenrechtlichen Vorunter-
suchung fasst der Voruntersuchungsführer in einem 
Bericht an den Ordinarius zusammen. 
Die Voruntersuchung wird mit einem Dekret abge-
schlossen.
Die Voruntersuchungsakten sind gemäß can. 1719 
CIC zu verwahren.

38. Bestätigt die kirchenrechtliche Voruntersuchung 
den Verdacht sexuellen Missbrauchs, informiert der 
Ordinarius gemäß Art. 16 SST die Kongregation für 
die Glaubenslehre, und zwar in allen Fällen, die nach 
dem 30. April 2001 zur Anzeige gebracht worden 
sind, und insofern der Beschuldigte noch am Leben 

11Vgl. auch  Art. 24 § 3 SST; can. 1388 CIC in Verbindung 
mit Art. 4 § 1 n. 5 SST.
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ist, unabhängig davon, ob die kanonische Strafklage 
durch Verjährung erloschen ist oder nicht. Diese 
Information geschieht unter Verwendung eines 
Formblattes der Kongregation, unter Übersendung 
einer Kopie der Voruntersuchungsakten und unter 
Beifügung eines Votums des Ordinarius sowie einer 
Stellungnahme des Beschuldigten. Allein Sache der 
Kongregation ist es zu entscheiden, wie weiter vor-
zugehen ist: ob sie gegebenenfalls die Verjährung 
aufhebt (Art. 7 § 1 SST), ob sie die Sache an sich 
zieht (vgl. Art. 21 § 2 n. 2 SST), ob die Entscheidung 
mittels eines gerichtlichen (Art. 21 § 1 SST) oder 
eines außergerichtlichen Strafverfahrens auf dem 
Verwaltungswege (Art. 21 § 2 n. 1 SST) getroffen 
werden soll.

39. Wenn im Falle eines Ordensangehörigen der 
zuständige Obere der Auffassung ist, dass gemäß 
can. 695 § 1 CIC eine Entlassung aus der Ordens-
gemeinschaft erforderlich sein kann, geht er gemäß 
can. 695 § 2 CIC vor.

Maßnahmen bis zur Aufklärung des Falls
40. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-
dacht eines sexuellen Missbrauchs an Minderjähri-
gen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
vor, entscheidet der Ordinarius, Höhere Ordensobere 
bzw. der Dienstgeber über das weitere Vorge-
hen unter Berücksichtigung der kirchen-, arbeits-, 
dienst- und auftragsrechtlichen Bestimmungen. Die 
Verpflichtung zur Weiterleitung der Informationen an 
die Strafverfolgungsbehörden aus Nr. 33 bleibt hier-
von unberührt.
Im Falle von Klerikern kann der Ordinarius gemäß 
Art. 19 SST konkrete, in can. 1722 CIC aufgeführte 
Maßnahmen verfügen (z. B. Freistellung vom Dienst; 
Fernhalten vom Dienstort bzw. Arbeitsplatz; Fernhal-
ten von Tätigkeiten, bei denen Minderjährige gefähr-
det werden könnten).
Im Falle von sonstigen Beschäftigten im kirchlichen 
Dienst kann der Dienstgeber verfügen, dass die ver-
dächtigte Person vorübergehend vom Dienst frei-
gestellt wird, bis der Sachverhalt aufgeklärt ist. Er 
hat durch geeignete und angemessene Maßnahmen 
sicherzustellen, dass sich die behauptete Handlung 
nicht wiederholen kann.

41. Soweit für den staatlichen Bereich darüber hin-
ausgehende Regelungen gelten, finden diese ent-
sprechende Anwendung.

Vorgehen bei nach staatlichem Recht nicht aufge-
klärten Fällen
42. Wenn der Verdacht des sexuellen Missbrauchs 
nach staatlichem Recht nicht aufgeklärt wird, z. B. 
weil Verjährung eingetreten ist, jedoch tatsäch-
liche Anhaltspunkte bestehen, die die Annahme 
eines sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen oder 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen rechtfer-
tigen, haben sich die zuständigen kirchlichen Stellen 
selbst um Aufklärung zu bemühen. 
Ist der Beschuldigte verstorben, besteht für die 
zuständigen kirchlichen Stellen weiterhin die Pflicht 
zur Aufarbeitung.
Die Nrn. 40 und 45 gelten entsprechend bei Kleri-
kern bis zu einer Entscheidung der Kongregation für 
die Glaubenslehre.

43. Dabei können auch ein forensisch-psychiatri-
sches Gutachten zum Beschuldigten und ggf. auch 
ein Glaubhaftigkeitsgutachten zur Aussage des 
Betroffenen eingeholt werden.
Die Notwendigkeit der Einholung solcher Gutachten 
ist sorgfältig zu prüfen und zu dokumentieren.
Maßnahmen im Falle einer fälschlichen Beschuldi-
gung

44. Erweist sich eine Beschuldigung oder ein Ver-
dacht im Falle eines Klerikers als unbegründet, ist 
dies durch den Ordinarius im Abschlussdekret der 
kirchenrechtlichen Voruntersuchung festzuhalten. 
Dieses Dekret ist zusammen mit den Untersuchungs-
akten gemäß can. 1719 CIC zu verwahren. 
Im Falle eines anderen Beschäftigten im kirchlichen 
Dienst ist die Unbegründetheit einer Beschuldigung 
oder eines Verdachts schriftlich festzuhalten. 
Stellt sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht 
nach gründlicher Prüfung als unbegründet heraus, 
so ist seitens des Ordinarius, des Höheren Ordens- 
oberen, des Dienstgebers oder des Auftraggebers im 
Einvernehmen mit der entsprechenden Person alles 
zu tun, was die entsprechende Person rehabilitiert 
und schützt.

D. Hilfen

Informationspflicht gegenüber Betroffenen und Hil-
fen für Betroffene
45. Soweit der Ordinarius nicht eine andere geeig-
nete Person benennt, unterrichtet er die beauftragte 
Ansprechperson über die beschlossenen Maßnah-
men und den jeweiligen Stand der Umsetzung, damit 
diese den Betroffenen bzw. seinen gesetzlichen Ver-
treter davon in Kenntnis setzen kann.

46. Dem Betroffenen, seinen Angehörigen, Nahe-
stehenden und Hinterbliebenen werden Hilfen ange-
boten oder vermittelt. Die Hilfsangebote orientieren 
sich an dem jeweiligen Einzelfall. Zu den Hilfsange-
boten gehören insbesondere seelsorgliche und the-
rapeutische Hilfen.
Wenn der Wunsch nach einem Gespräch mit einem 
Leitungsverantwortlichen besteht, ist dem Rechnung 
zu tragen.
Es können auch Hilfen nichtkirchlicher Einrichtungen 
in Anspruch genommen werden. Diese Möglichkeit 
besteht auch bei Verjährung oder wenn der Beschul-
digte verstorben ist. Unabhängig davon können 
Betroffene „Leistungen in Anerkennung des Leids, 
das Opfern sexuellen Missbrauchs zugefügt wurde“ 
beantragen.

47. Für die Entscheidung zur Gewährung von kon-
kreten Hilfen ist der Ordinarius zuständig; für selb-
ständige kirchliche Einrichtungen deren Rechtsträ-
ger.

48. Bei der Umsetzung der Hilfen für einen Betrof-
fenen ist eng mit dem zuständigen Jugendamt oder 
anderen Fachstellen zusammenzuarbeiten.
Hierfür stellt der Ordinarius diesen Stellen alle erfor-
derlichen Informationen zur Verfügung.
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Hilfen für betroffene kirchliche Einrichtungen, Deka-
nate und Pfarreien
49. Die zuständigen Personen der betroffenen kirch-
lichen Einrichtungen, Dekanate und Pfarreien wer-
den von dem Ordinarius unter Wahrung der Rechte 
der Beteiligten über den Stand eines laufenden 
Verfahrens informiert. Sie und ihre Einrichtungen 
bzw. Dekanate und Pfarreien können Unterstützung 
erhalten, um die mit dem Verfahren und der Aufar-
beitung zusammenhängenden Belastungen bewälti-
gen zu können.

E. Konsequenzen für den Täter

50. Gegen im kirchlichen Dienst Beschäftigte, die 
Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürftige 
Erwachsene sexuell missbraucht haben oder bei 
denen tatsächliche Anhaltspunkte für einen sexuel-
len Missbrauch vorliegen, wird im Einklang mit den 
jeweiligen staatlichen und kirchlichen dienstrechtli-
chen Regelungen vorgegangen.

51. Täter, die nach Nr. 2 a), 2 b) oder 2 c) verurteilt 
wurden, werden nicht in der Arbeit mit Minderjähri-
gen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
im kirchlichen Bereich eingesetzt.
Bei Tätern, bei denen nachgewiesene Handlungen 
nach Nr. 2 d) vorliegen, wird im Einzelfall über den 
weiteren Einsatz entschieden.

52. Der Einsatz eines Täters im Seelsorgedienst, 
der Handlungen nach den Nrn. 2 a), 2 b) oder 2 c) 
begangen hat, ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Insbesondere unter Berücksichtigung der Schwere 
der Tat und der Folgen für den Betroffenen, kann 
im Ausnahmefall die Zuweisung eines Seelsorge-
dienstes allenfalls dann in Betracht gezogen werden, 
wenn der bestimmte Dienst keine Gefahr für Minder-
jährige oder schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene 
darstellt und der Einsatz kein Ärgernis hervorruft. 
Dem Betroffenen muss Gelegenheit gegeben wer-
den, sich hierzu zu äußern. 
Zur Risikoabschätzung ist zudem ein forensisch-psy-
chiatrisches Gutachten einzuholen.
Bei seiner Entscheidung wird der Ordinarius zudem 
berücksichtigen, ob eine aktive Verantwortungs-
übernahme durch den Täter vorliegt.
Bei nachgewiesenen Handlungen nach Nr. 2 d) kann 
ein Seelsorgedienst zugewiesen oder fortgesetzt 
werden, wenn der bestimmte Dienst keine Gefahr 
für Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürftige 
Erwachsene darstellt und der Einsatz kein Ärger-
nis hervorruft. Dem Betroffenen muss Gelegenheit 
gegeben werden, sich hierzu zu äußern. Zur Risi-
koabschätzung kann zudem ein forensisch-psych-
iatrisches Gutachten eingeholt werden. Bei seiner 
Entscheidung wird der Ordinarius zudem berück-
sichtigen, ob eine aktive Verantwortungsübernahme 
durch den Täter vorliegt. 
Bei diesen Maßnahmen ist es unerheblich, ob die Tat 
verjährt ist.
Täter, bei denen eine behandelbare psychische Stö-
rung vorliegt, sollen sich einer Therapie unterziehen.

53. Es obliegt dem Ordinarius, dafür Sorge zu tra-
gen, dass die von ihm verfügten Beschränkungen 
oder Auflagen eingehalten werden. Das gilt bei Kleri-
kern auch für die Zeit des Ruhestands.

54. Bei einem Mitglied einer Ordensgemeinschaft, 
bei dem ein Delikt des sexuellen Missbrauchs nach 
can. 1395 § 2 CIC nachgewiesen ist, ist entspre-
chend Nr. 39 vorzugehen. 

55. Wechselt ein Täter, der Handlungen nach den 
Nrn. 2 a), 2 b) oder 2 c) begangen hat, zu einem 
neuen Dienstgeber oder einem neuen Dienstvorge-
setzten, wird dieser durch den bisherigen Dienst-
geber bzw. Dienstvorgesetzten über die besondere 
Problematik und eventuelle Auflagen unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften schriftlich infor-
miert. Bei Versetzung oder Verlegung des Wohnsit-
zes eines Klerikers oder eines Ordensangehörigen in 
eine andere Diözese wird der Diözesanbischof bzw. 
der Ordensobere, in dessen Jurisdiktionsbereich der 
Täter sich künftig aufhält, entsprechend der vorste-
henden Regelung in Kenntnis gesetzt. Gleiches gilt 
gegenüber einem neuen kirchlichen Dienstgeber 
bzw. Dienstvorgesetzten und auch dann, wenn der 
sexuelle Missbrauch nach Versetzung bzw. Verle-
gung des Wohnsitzes sowie nach dem Eintritt in den 
Ruhestand bekannt wird.
Der Erhalt der Information ist durch den neuen 
Dienstgeber schriftlich zu bestätigen und entspre-
chend zu dokumentieren. Die informationspflichtige 
kirchliche Stelle hat den Nachweis über die erfolgte 
Information zu führen.
Eine Informationspflicht in oben genanntem Sinne 
kann unter Wahrung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit im Einzelfall auch bestehen, wenn ein 
Beschäftigter Handlungen nach Nr. 2 d) begangen 
hat. 

F. Öffentlichkeit

56. Die Öffentlichkeit wird unter Wahrung des Per-
sönlichkeitsschutzes der Beteiligten in angemesse-
ner Weise informiert.

G. Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähri-
ger oder schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener 
durch ehrenamtlich tätige Personen

57. Bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch Minder-
jähriger oder schutz- oder hilfebedürftiger Erwach-
sener durch ehrenamtlich tätige Personen im kirch-
lichen Bereich gilt diese Ordnung bezüglich der not-
wendigen Verfahrensschritte, Hilfsangebote und 
sonstigen Konsequenzen entsprechend. 
Für die Weiterleitung von Informationen gelten die 
datenschutzrechtlichen Regelungen für die im kirch-
lichen Dienst Beschäftigten entsprechend.

58. In der Arbeit von ehrenamtlichen Personen mit 
Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen gelten die Vorschriften des Bundeskin-
derschutzgesetzes und des Bundesteilhabegesetzes. 
Personen, die sexuellen Missbrauch an Minderjäh-
rigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachse-
nen begangen haben, werden in der ehrenamtlichen 
Arbeit mit Minderjährigen oder schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen im kirchlichen Bereich nicht 
eingesetzt (vgl. z. B. § 72a Abs. 4 SGB VIII).
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H. Datenschutz, Auskunft und Akteneinsicht

59. Soweit diese Ordnung sowie zur Ergänzung und 
Konkretisierung dieser Ordnung durch den Diözes-
anbischof erlassene Rechtsvorschriften auf perso-
nenbezogene Daten einschließlich deren Veröffent-
lichung anzuwenden sind, gehen sie den Vorschrif-
ten des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz 
(KDG) sowie der Anordnung über die Sicherung und 
Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirch-
liche Archivordnung – KAO) vor, sofern sie deren 
Datenschutzniveau nicht unterschreiten. Im Übrigen 
gelten das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz 
(KDG), die zu seiner Durchführung erlassene Ord-
nung (KDG-DVO) sowie die Kirchliche Archivordnung 
(KAO).12

60. Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen 
richten sich nach den jeweiligen Vorschriften über 
die Aufbewahrungsfristen für Personalakten, Vorun-
tersuchungsakten etc. Für die Zeit der Aufbewah-
rung sind die Unterlagen vor unbefugten Zugriffen in 
besonderem Maße zu sichern. 
Im Übrigen ersetzt die ordnungsgemäße Archivie-
rung von gemäß § 6 Abs. 5 S. 1 KAO anzubietenden 
und zu übergebenden Unterlagen die nach dem KDG 
oder anderen kirchlichen oder staatlichen Rechts-
vorschriften erforderliche Löschung, wenn die Archi-
vierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des 
Betroffenen oder Dritter nicht beeinträchtigt werden.

61. An Verfahren nach dieser Ordnung beteiligte 
Personen haben Anspruch darauf, Auskunft über sie 
persönlich betreffende Informationen zu erhalten. 
Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte bestimmen sich 
nach den jeweils geltenden rechtlichen Vorschriften.

I. Inkrafttreten und Geltungsdauer

62. Die vorstehende Ordnung wird zum 1.Januar 
2020 in Kraft gesetzt. Diese Ordnung soll innerhalb 
von fünf Jahren ab Inkrafttreten einer Evaluation 
unterzogen werden.
Die Verfahrensordnung zum Umgang mit Hinwei-
sen auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger sowie 
schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kle-
riker, Ordensmitglieder, Mitarbeiter und Ehrenamtli-
che im pastoralen oder kirchlichen Dienst des Bis-
tums Essen (Bischöfliche Verfahrensordnung Miss-
brauch – BVerfO Missbrauch) (KABL Essen 2014, Nr. 
91) tritt zugleich außer Kraft.

12Hinweis: Nähere Regelungen zum Umgang mit personen-
bezogenen Daten in Protokollen und sonstigen Unterlagen 
kann der Diözesanbischof bzw. können die arbeitsrechtli-
chen Kommissionen erlassen.

Essen, 10.12.2019
 + Dr. Franz-Josef Overbeck 
 Bischof von Essen

L.S.
     Hans Herbert Hölsbeck  
         Kanzler der Kurie

Nr. 84 Beschlüsse der Regional-KODA Nord- 
 rhein-Westfalen vom 26.09.2019

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-) Diözesen Aachen, 
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) 
und Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 26. 
September 2019 beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung 
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, 
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born vom 15.12.1971 (Kirchliches Amtsblatt 1971, 
S. 157 ff.), zuletzt geändert am 17.04.2019 (Kirch-
liches Amtsblatt 2019, S. 57), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 4 Absatz 1 der Anlage 30 wird wie folgt geän-
dert:

a) Der erste Spiegelstrich wird wie folgt neu gefasst:

„- Manteltarifvertrag für die kaufmännischen Ange-
stellten in den Verlagen von Tageszeitungen im 
Lande Nordrhein-Westfalen in der ab dem 1. Oktober 
2019 geltenden Fassung“

b) Der zweite Spiegelstrich wird wie folgt neu gefasst:

„- Gehaltstarifvertrag in der ab dem 1. Januar 2019 
geltenden Fassung.“

2. Die Anlage 31 wird wie folgt geändert:

a) Der Punkt am Ende des Spiegelstrichs wird gestri-
chen.

b) Es wird ein zweiter Spiegelstrich folgenden Wort-
lauts angefügt:

„- Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk e.V., 
Bonn, für die Zeit vom 1. September 2019 bis zum 
31. August 2024.“

II) Die Änderung unter Ziffer I) 1. a) tritt am 1. 
Oktober 2019 in Kraft. Die Änderung unter Ziffer I) 
1. b) tritt rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft. 
Die Änderungen unter Ziffer I) 2. treten rückwirkend 
zum 1. September 2019 in Kraft.

Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das Bis-
tum Essen in Kraft.

Essen, 14.11.2019
 + Dr. Franz-Josef Overbeck 
 Bischof von Essen

 

Lfd. Nr.  

 

Pauschvergütung 

 

Betrag 

(in Euro) 

 

Häufigkeitszuschlag 

gem. § 6 Abs. 1 Ziff. 3 in 
Höhe von 50% 

(Betrag in Euro) 

 

 

1 

 

in den Fällen des § 6 Abs. 1 Ziff. 1  

(Priester mit Wohnung vor und 
nach dem Umzug ohne 
Haushälterin u. ä.) 

 

 

ab 01.01.2019 

633,00  

 

ab 01.01.2020 

653,00 

 

ab 01.01.2021 

663,00 

 

 

ab 01.01.2019 

316,50 

 

ab 01.01.2020 

326,50 

 

ab 01.01.2021 

331,50 

 

 

2 

 

in den Fällen des § 6 Abs. 1 Ziff. 2  

(Priester mit Wohnung vor und 
nach dem Umzug und 
aufgenommener Haushälterin u. 
ä. in der alten und neuen 
Wohnung) 

 

 

ab 01.01.2019 

1.266,00 

 

ab 01.01.2020 

1306,00 

 

ab 01.01.2021 

1.326,00 

 

 

ab 01.01.2019 

633,00  

 

ab 01.01.2020 

653,00 

 

ab 01.01.2021 

663,00 
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Nr. 85 Ordnung über die Umzugskostenver-
gütung für Priester des Bistums Essen, Anlage

I. Die Anlage zur Ordnung über die Umzugskosten-
vergütung für Priester des Bistums Essen vom 08. 
Dezember 2000 in ihrer jeweils gültigen Fassung 
wird wie folgt geändert:

1. Der Grundbetrag gemäß § 6 Abs. 3 der Ordnung 
über die Umzugskostenvergütung für Priester des 

Bistums Essen wird festgelegt

ab 01.01.2019 auf 5.254,18 Euro  
ab 01.01.2020 auf 5.422,31 Euro 
ab 01.01.2021 auf 5.498,22 Euro

2. Die Pauschvergütung und der Häufigkeitszuschlag 
betragen somit 

II. Die Anlage tritt mit Wirkung zum 01.01.2019 
in Kraft. Mit gleichem Datum tritt die Anlage vom 
22. Juni 2017 außer Kraft.

Essen, 22.11.2019
 + Dr. Franz-Josef Overbeck 
 Bischof von Essen

 

Lfd. Nr.  

 

Pauschvergütung 

 

Betrag 

(in Euro) 

 

Häufigkeitszuschlag 

gem. § 6 Abs. 1 Ziff. 3 in 
Höhe von 50% 

(Betrag in Euro) 

 

 

1 

 

in den Fällen des § 6 Abs. 1 Ziff. 1  

(Priester mit Wohnung vor und 
nach dem Umzug ohne 
Haushälterin u. ä.) 

 

 

ab 01.01.2019 

633,00  

 

ab 01.01.2020 

653,00 

 

ab 01.01.2021 

663,00 

 

 

ab 01.01.2019 

316,50 

 

ab 01.01.2020 

326,50 

 

ab 01.01.2021 

331,50 

 

 

2 

 

in den Fällen des § 6 Abs. 1 Ziff. 2  

(Priester mit Wohnung vor und 
nach dem Umzug und 
aufgenommener Haushälterin u. 
ä. in der alten und neuen 
Wohnung) 

 

 

ab 01.01.2019 

1.266,00 

 

ab 01.01.2020 

1306,00 

 

ab 01.01.2021 

1.326,00 

 

 

ab 01.01.2019 

633,00  

 

ab 01.01.2020 

653,00 

 

ab 01.01.2021 

663,00 
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Nr. 86 Ordnung der Dienst- und Versor- 
 gungsbezüge der Priester des Bis- 
 tums Essen (Priesterbesoldungs- und 
 -versorgungsordnung – PrBVO)

I. Die Ordnung der Dienst- und Versorgungsbe-
züge der Priester des Bistums Essen (Priesterbe-
soldungs- und –versorgungsordnung – PrBVO) vom 
30.04.2003 in der aktuell geltenden Fassung wird 
wie folgt geändert:

1. Die Auflistung hinter dem Wort „Inhalt“ wird wie 
folgt geändert:
a) § 10 erhält den Hinweis „unbesetzt“; die Worte 
„Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)“ werden 
gestrichen.
b) § 11 erhält den Hinweis „unbesetzt“; das Wort 
„Urlaubsgeld“ wird gestrichen.
c) § 21 erhält den Hinweis „unbesetzt“; die Worte 
„Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld“ werden gestri-
chen.

2. § 4 erhält folgende Fassung:

„1. Der Priester erhält Besoldung von dem Tag an, 
an dem er in den Dienst des Bistums Essen über-
nommen wird.

2. Zur Besoldung gehören folgende Bezüge:

a) Grundgehalt - § 5,
b) Bereitstellung einer mietfreien Dienstwohnung - 
§ 8,
c) gegebenenfalls Zulagen - § 9.“

3. § 10 erhält den Hinweis „unbesetzt“. Der Text der 
Vorschrift entfällt.

4. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Die Ziffer „1.“ wird gestrichen; der Text bleibt 
unverändert bestehen.
b) Die Ziffer „2.“ sowie der nachfolgende Satz wer-
den gestrichen. 

5. In § 15 wird in der Ziffer 1 ein zweiter Unterabsatz 
folgenden Wortlauts eingefügt:

„Die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge sind mit Aus-
nahme der Wohnungszulage (Anlage 1 Abschnitt B 
zu dieser Ordnung) mit dem Faktor 0,99349 zu ver-
vielfältigen.“

6. § 21 erhält den Hinweis „unbesetzt“. Der Text der 
Vorschrift entfällt.

7. § 35 wird wie folgt geändert:

a) In Ziffer 1 Buchst. a werden die Worte „die jähr-
liche Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld) und das 
Urlaubsgeld“ gestrichen.
b) In Ziffer 2 werden die Worte „d) die jährliche Son-
derzuwendung (Weihnachtsgeld)“ gestrichen.

8. Anlage 1 zur PrBVO „Grundgehalt und Wohnungs-
zulage“ erhält folgende Fassung:

PrBVO – Anlage 1 – Grundgehalt und Wohnungszu-
lage

A. Grundgehaltssätze

Das Grundgehalt gemäß § 5 der Priesterbesoldungs- 
und Versorgungsordnung bestimmt sich nach der 
Besoldungsgruppe

P 1 für Pastor / Pfarrer mit eigenem Haushalt,
P 3 für vic. coop. – Kapläne – mit eigenem Haushalt,
P 4 für vic. coop. – Kapläne – ohne eigenem Haus-
halt,
P 12 *) für vic. coop mit eigenem Haushalt

*) Die Besoldungsgruppe P 12 gilt für Priester, die aus 
persönlichen Gründen nicht die Leitung einer Pfarr-
gemeinde übernehmen bzw. übertragen bekommen.

Grundgehälter

- Monatsbeträge in EURO – ab 01.01.2019

 

Dienst- 

alters- 

stufe 

 

Besoldungs- 

gruppe P 1 

Pastor / Pfarrer 

 

mit Haushalt 

 

Besoldungs- 

gruppe P 3 

vic. coop. 

– Kaplan – 

mit Haushalt 

 

Besoldungs- 

gruppe P 4 

vic. coop. 

– Kaplan – 

ohne Haushalt 

 

Besoldungs- 

gruppe P 12 

vic. coop. 

 

mit Haushalt 

  3 3.021 2.969 1.979  

  4 3.228 3.128 2.085  

  5 3.440 3.287 2.191  

  6 3.650 3.452 2.301 3.358 

  7 3.868 3.614 2.409 3.559 

  8 4.009 3.724 2.483 3.688 

  9 4.154 3.834 2.556 3.822 

10 4.300 3.948 2.632 3.956 

11 4.444 4.059 2.706 4.088 

12 4.588 4.170 2.780 4.221 
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- Monatsbeträge in EURO – ab 01.01.2020

 

Dienst- 

alters- 

stufe 

 

Besoldungs- 

gruppe P 1 

Pastor / Pfarrer 

 

mit Haushalt 

 

Besoldungs- 

gruppe P 3 

vic. coop. 

– Kaplan – 

mit Haushalt 

 

Besoldungs- 

gruppe P 4 

vic. coop. 

– Kaplan – 

ohne Haushalt 

 

Besoldungs- 

gruppe P 12 

vic. coop. 

 

mit Haushalt 

  3 3.118 3.064 2.043  

  4 3.331 3.228 2.152  

  5 3.550 3.392 2.261  

  6 3.767 3.562 2.375 3.476 

  7 3.992 3.730 2.487 3.676 

  8 4.137 3.843 2.562 3.810 

  9 4.287 3.957 2.638 3.944 

10 4.438 4.074 2.716 4.082 

11 4.586 4.189 2.793 4.220 

12 4.735 4.303 2.869 4.356 

 

- Monatsbeträge in EURO – ab 01.01.2021

 

Dienst- 

alters- 

stufe 

 

Besoldungs- 

gruppe P 1 

Pastor / Pfarrer 

 

mit Haushalt 

 

Besoldungs- 

gruppe P 3 

vic. coop. 

– Kaplan – 

mit Haushalt 

 

Besoldungs- 

gruppe P 4 

vic. coop. 

– Kaplan – 

ohne Haushalt 

 

Besoldungs- 

gruppe P 12 

vic. coop. 

 

mit Haushalt 

  3 3.162 3.107 2.071  

  4 3.378 3.273 2.182  

  5 3.600 3.439 2.293  

  6 3.820 3.612 2.408 3.525 

  7 4.048 3.782 2.521 3.727 

  8 4.195 3.897 2.598 3.863 

  9 4.347 4.012 2.675 3.999 

10 4.500 4.131 2.754 4.139 

11 4.650 4.248 2.832 4.279 

12 4.801 4.363 2.909 4.417 

 
Ein Priester, dem freie Unterkunft und Verpfle-
gung gewährt wird, gilt als „Pastor/Pfarrer/Kaplan/ 
vic. coop. ohne eigenen Haushalt“ im Sinne dieser 
Anlage; er erhält als Grundgehalt zwei Drittel des 
Grundgehaltes eines vergleichbaren „Pastor/Pfarrer/ 
Kaplan/vic. coop. mit eigenem Haushalt“. 
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B. Wohnungszulage

Die Wohnungszulage gemäß § 8 Absatz 3 und § 15 
Absatz 1 Buchstabe b der Priesterbesoldungs- und –
versorgungsordnung beträgt monatlich

ab 01.01.2019 845,00 Euro
ab 01.01.2020 872,00 Euro
ab 01.01.2021 884,00 Euro.

C. Schlussbestimmungen

Im Übrigen gilt die Priesterbesoldungs- und –versor-
gungsordnung in ihrer jeweiligen Fassung.“

9. Anlage 5 zur PrBVO „Pflichtabgaben“ wird wie 
folgt geändert:

a) Ziffer 2 wird wie folgt geändert:
 
aa) In Buchstabe a) wird die Zahl „1“ durch die Zahl 
„0,975“ ersetzt.

bb) Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

„zur Ruhegehaltskasse des Bistums Essen
- 4,875% der Grundvergütung“

b) Ziffer 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Worte „die Beiträge zu A. 2. B) (Ruhege-
haltskasse) werden“ werden ersetzt durch die Worte 
„Der Beitrag zu A. 2. B) (Ruhegehaltskasse) wird“. 

bb) Die Zahl „3“ wird durch die Zahl „2,925“ ersetzt 
und die Zahl „2“ durch die Zahl „1,95“.

10. Anlage 6 PrBVO „Versorgungszuschlag“ wird wie 
folgt geändert:

„In Abschnitt C werden in der Klammer hinter dem 
Wort „Zulagen“ das Komma und die Worte „die jähr-
liche Sonderzuwendung“ gestrichen.

II. Die vorstehenden Änderungen treten mit Wirkung 
zum 01. Januar 2019 in Kraft.

Essen, 22.11.2019
 + Dr. Franz-Josef Overbeck 
 Bischof von Essen

Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariates

Nr. 87 Festsetzung des Punktwertes der  
 Schlüsselzuweisung für die Kirchen- 
 gemeinden gemäß § 5 Richtlinie zur  
 Berechnung der Schlüsselzuweisung  
 für die Kirchengemeinden im Bistum 
 Essen

§ 1
Auf Basis der Haushaltsplanung des Bistums Essen 
für das Jahr 2020 wird der Punktwert zur Verteilung 
der Schlüsselzuweisung gemäß § 5 Richtlinie zur 
Berechnung der Schlüsselzuweisung für die Kirchen-
gemeinden im Bistum Essen mit 

1,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Festsetzung gilt für das Haushaltsjahr 2020 und 
tritt zum 01.01.2020 in Kraft.

Essen, 28.11.2019
    Msgr. Klaus Pfeffer
        Generalvikar
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Kirchliche Nachrichten

Nr. 88 Personalnachrichten

Es wurden ernannt / beauftragt / eingesetzt am:

12.07.2019   W in te r -We idenbach , Sebastian, 
nach Abschluss seiner Assistenzzeit 
zum Gemeindereferenten an der Pfarrei 
St. Joseph in Bottrop mit Wirkung zum 
23.08.2019;

12.07.2019   Cha rn i chenka , Natallia, Dr. theol., 
nach Abschluss ihrer Assistenzzeit zur 
Gemeindereferentin an der Propstei- 
pfarrei St. Peter und Paul in Bochum mit 
Wirkung zum 01.08.2019;

12.07.2019   Meh rung , Lars, nach Abschluss seiner 
Assistenzzeit zum Gemeindereferenten 
an der Pfarrei St. Lambertus in Essen 
mit Wirkung zum 01.08.2019;

12.07.2019   J ungsb l u th , Ingrid, nach Abschluss 
ihrer Assistenzzeit zur Pastoralreferen-
tin an der Pfarrei Liebfrauen in Duisburg 
mit Wirkung zum 01.08.2019;

12.07.2019   He i de r i ch , Franziska, nach Abschluss 
ihrer Assistenzzeit zur Pastoralreferen-
tin an der Propsteipfarrei St. Ludgerus 
in Essen mit Wirkung zum 01.08.2019;

15.08.2019   Becke r, Gabriele, nach Entpflichtung 
als Gemeindereferentin an der Propstei-
pfarrei St. Urbanus in Gelsenkirchen, 
zur Gemeindereferentin in der Gemein-
deseelsorge der Propsteipfarrei St. Pan-
kratius in Oberhausen mit Wirkung zum 
01.10.2019;

23.08.2019   N i ebe r, Stefan, nach Entpflichtung 
zum 14.09.2019 von seiner Beauftra-
gung als Mitarbeiter an Gleis X „Kirche 
für junge Menschen“ und von seiner 
Leitung der Projektstelle „Gründerbüro“ 
mit jeweils 50 % Beschäftigungsum-
fang, zum Schulseelsorger am Hilde-
gardis-Gymnasium in Duisburg mit 
einem Beschäftigungsumfang von  
100 % befristet bis zum 30.09.2021 mit 
Wirkung zum 15.09.2019;

02.09.2019   Ho f fmann , Peter, Dr. theol., zum 
Vertreter des Pfarrers der Pfarrei  
St. Laurentius in Essen für den Zeit-
raum von vier Jahren mit Wirkung vom 
01.09.2019;

02.09.2019   Ekwea r i r i , Dominic, Bestätigung 
seiner Ernennung als vicarius paroe-
cialis mit dem Titel Pastor der Pfarrei  
St. Peter und Paul in Witten - Sprockhö-
vel - Wetter. Der Beschäftigungsumfang 
erhöht sich von 30 % auf 50% mit Wir-
kung vom 01.09.2019;

06.09.2019   Z i nge l , Markus, nach Entpflichtung 
zum 30.09.2019 von seiner Aufgabe als 
Pastoralreferent an der Pfarrei St. Lau-
rentius in Essen, zum Pastoralreferen-
ten der Propsteipfarrei St. Urbanus in 
Gelsenkirchen-Buer mit Wirkung zum 
01.10.2019;

15.11.2019   Wagene r -Es se r, Meike, Dr., mit 
einem Beschäftigungsumfang von  
30 % für die Schulseelsorge an der 
Johannes-Kessels-Akademie in Glad-
beck mit Wirkung zum 01.12.2019;

15.11.2019   Me l l e s , Martina, nach Bestätigung 
ihrer Ernennung zur Gemeindereferen-
tin in der Propsteipfarrei St. Augusti-
nus in Gelsenkirchen, als Gemeinde-
referentin mit Koordinierungsaufgaben 
in der Gemeinde Hl. Familie in Gelsen-
kirchen-Bulmke mit einem Beschäfti-
gungsumfang von 100 % mit Wirkung 
zum 01.12.2019;

15.11.2019   Späh , Georg, nach Bestätigung sei-
ner Ernennung zum vicarius paroecialis 
mit dem Titel Pastor der Propsteipfarrei  
St. Augustinus in Gelsenkirchen mit  
50 % Beschäftigungsumfang und Ent-
pflichtung zum 31.12.2019 von der 
eigenverantwortlichen Wahrnehmung 
der Seelsorge in der Gemeinde St. Mariä 
Himmelfahrt in Gelsenkirchen-Rotthau-
sen, mit sofortiger Wirkung zusätzlich 
mit 50 % Beschäftigungsumfang zum 
vicarius paroecialis mit dem Titel Pastor 
in der Pfarrei St. Joseph in Gelsenkir-
chen;

15.11.2015   Oguad iu ru , Oliverdom, mit sofor-
tiger Wirkung zum vicarius paroecia-
lis mit dem Titel Pastor der Propstei- 
pfarrei St. Augustinus in Gelsenkir-
chen und der Pfarrei St. Joseph in Gel-
senkirchen mit einem Schwerpunkt für 
die Wahrnehmung der priesterlichen 
Dienste im Marienhospital Gelsenkir-
chen mit einem Beschäftigungsum-
fang von 50 %. Mit den verbleibenden  
50 % Beschäftigungsumfang Über-
nahme priesterlicher Dienste in der 
Pfarrei St. Joseph in Gelsenkirchen 
befristet bis zum 30.09.2022.

Es wurden entpflichtet am:
29.08.2019   Ra j k , Alojzij, von seiner Ernennung 

als Pastor der Pfarrei St. Johann Bap-
tist in Essen und seiner Beauftragung 
der eigenverantwortlichen Wahrneh-
mung der Seelsorge für die Sloweni-
schen Katholiken im Bistum Essen zum 
30.09.2019;

29.08.2019   Ga l l u s chke , Monika, von ihrem 
Dienst als Gemeindereferentin der Pfar-
rei St. Peter und Paul in Bochum und 
Eintritt in den Ruhestand;

02.09.2019   R imbach , Sr. Mathilda, von ihrem 
ehrenamtlichen Dienst in der Seelsorge 
des Seniorenstiftes Kloster Emmaus 
in Essen-Schönebeck aus Alters- und 
Gesundheitsgründen vom 01.09.2019;

11.09.2019   S ch r i ebne r, Klaus, nach Vollendung 
seines 75. Lebensjahres im Oktober 
2019 von seiner Ernennung als Pastor in 
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der Altenheimseelsorge der Elly-Heuss-
Knapp-Stiftung in der Pfarrei St. Cle-
mens in Oberhausen zum 30.09.2019 
und Versetzung in den Ruhestand;

01.10.2019   D r i e s ch , Sr. Mechthild, von ihrem 
seelsorglichen Dienst im Seniorenzen-
trum St. Martin in Essen-Rüttenscheid 
sowie der Begleitung und Fortbildung 
Ehrenamtlicher in der Pfarrei St. Lam-
bertus in Essen-Rellinghausen in der 
Seniorenseelsorge aus Altersgründen 
zum 31.12.2019;

10.10.2019   Pa t zek , Martin, Dr. theol., nach Voll-
endung seines 75. Lebensjahres im 
Oktober 2019 von seiner seelsorglichen 
Hilfe in der Pfarrei St. Peter und Paul 
in Hattingen und als Seelsorger in den 
Einrichtungen der Theresia-Albers-Stif-
tung in Hattingen;

28.10.2019   Me r t e s , Klaus Wilhelm, von seiner 
Beauftragung als vicarius paroecialis 
mit dem Titel Pastor der Pfarrei Lieb-
frauen in Duisburg und Versetzung in 
den einstweiligen Ruhestand;

29.10.2019   Pe reppa ramb i l  OCD, P. George, 
von seinem Amt als vicarius paroeci-
alis mit dem Titel Kaplan der Pfarrei 
St. Josef Ruhrhalbinsel in Essen zum 
30.11.2019;

29.10.2019   Pa rakka t  OCD, P. Antony Byju, von 
seinem Amt als vicarius paroecialis mit 
dem Titel Kaplan der Propsteipfarrei  
St. Ludgerus in Essen zum 30.11.2019;

30.10.2019   S cho l l a s , Ludger, von seiner Aufgabe 
als Pastoralreferent an der Propstei-
pfarrei St. Lamberti in Gladbeck zum 
31.10.2019 aufgrund seines Wechsels 
in den Verwaltungsdienst im Bischöfli-
chen Generalvikariat;

05.11.2019   Kuhmann , Elfriede, von ihrem Dienst 
als Gemeindereferentin in der Prop-
steipfarrei St. Pankratius in Oberhau-
sen zum 30.11.2019 und Eintritt in den 
Ruhestand;

15.11.2019   Temme, Andreas, von seiner Ernen-
nung zum vicarius paroecialis mit dem 
Titel Pastor der Pfarrei St. Joseph in 
Gelsenkirchen mit sofortiger Wirkung.

Todesfälle
Am Dienstag, 29. Oktober 2019, verstarb Anni  
Kös t e r.

Die Verstorbene wurde am 17. November 1935 in 
Füchtorf geboren. Nach ihrer Ausbildung am Seel-
sorgehelferinnenseminar in Elkeringhausen wurde 
Frau Köster im Jahr 1958, dem Jahr der Gründung 
des Ruhrbistums, als Seelsorgehelferin in der Pfar-
rei Liebfrauen in Gevelsberg eingesetzt. Sie gehört 
damit zu den Pionierinnen ihrer Berufsgruppe.
Frau Köster hat sich in besonderer Weise in der 
Jugendarbeit, in der Sakramentenkatechese, in der 
Ökumene, der Büchereiarbeit und in Eine-Welt-Pro-
jekten engagiert. Zusätzlich war sie auch im Schul-
dienst als Religionslehrerin tätig.

Ende November 2000 trat Anni Köster, nach mehr als 
vier Jahrzehnten des pastoralen Dienstes in Gevels-
berg, in den Ruhestand. Sie hat dort als Seelsorgerin 
bei den Menschen die Frohe Botschaft Jesu verkün-
det und Spuren hinterlassen.

Ihre letzte Ruhestätte fand sie in Warendorf.

Am Donnerstag, 07. November 2019, verstarb Maria 
Küpe r.

Maria Küper wurde am 22. Juli 1921 in Bocholt gebo-
ren. Zuletzt lebte sie im Diepenbrockstift, ebenfalls 
in Bocholt.
Sie absolvierte ihre Ausbildung zur Gemeinderefe-
rentin in Freiburg und gehörte damit zu den ersten 
dort ausgebildeten Gemeindereferentinnen (damals 
Seelsorgehelferinnen).
Nach ihrem Studium war sie zunächst mehrere 
Jahre in der Pfarrei St. Peter in Bottrop tätig. Um 
ihre schwer erkrankte Mutter zu pflegen, unterbrach 
sie für zwei Jahre ihre Berufstätigkeit. Nach dem Tod 
ihrer Mutter übernahm sie als Gemeindereferentin 
seelsorgliche Aufgaben in der Pfarrei St. Marien in 
Bochum.
Nach Eintritt in den Ruhestand zog Frau Küper nach 
Bocholt im Bistum Münster, wo sie auf dem Gebiet 
der damaligen Kirchengemeinde Hl. Kreuz wohnte, 
die seit dem Jahr 2008 Teil der Pfarrei Liebfrauen in 
Bocholt ist.
Über viele Jahre gehörte Frau Küper der Gemein-
schaft DIAKONIA an, einer geistlichen Gemeinschaft 
von Gemeindereferentinnen auf Bundesebene.
In ihrem langjährigen Dienst in Bottrop und Bochum 
hat sie vielen unterschiedlichen Menschen das Evan-
gelium Jesu verkündet.
Auch im Ruhestand blieb Frau Küper mit ihren ehe-
maligen Kolleginnen im Bistum Essen im Kontakt und 
nahm, so lange es ihre Gesundheit erlaubte, an den 
Treffen und Besinnungstagen der Berufsgruppe teil.

Ihre letzte Ruhestätte fand sie auf dem Friedhof an 
der Blücherstraße in Bocholt.

Am Samstag, 23.11.2019, verstarb Gerhard M i che l .

Der Verstorbene, der zuletzt in Bottrop gewohnt hat, 
wurde am 6. März 1935 in Schweidnitz in Schlesien 
geboren und am 21. Dezember 1961 in Essen zum 
Priester geweiht.

Nach seiner Weihe war er zunächst als Kaplan in 
der Pfarrei St. Laurentius in Essen-Steele und in der 
Pfarrei St. Marien in Essen-Steele-Rott eingesetzt. 
Weitere Kaplansjahre folgten in der Pfarrei St. Josef 
in Gelsenkirchen-Buer-Scholven und in der Pfarrei 
Herz Jesu in Gelsenkirchen-Buer-Resse.
Im Frühjahr 1974 übernahm Gerhard Michel als Pfar-
rer die Leitung der Pfarrei Fronleichnam in Bochum-
Laer. Dort wirkte er fast drei Jahrzehnte lang als 
Seelsorger und Pfarrer. 
Im August 2002 wurde er auf seinen Wunsch hin in 
den Ruhestand versetzt und übernahm bis zur Voll-
endung seines 75. Lebensjahres im Jahr 2010 pries-
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terliche Dienste als Pastor im besonderen Dienst in 
der Gemeinde St. Pius in Bottrop-Eigen. 
Noch bis zum Sommer dieses Jahres unterstütze er 
weiterhin als Priester im Ruhestand das Pastoral-
team der Pfarrei St. Joseph in Bottrop. Im Jahr 2011 
konnte er sein goldenes Priesterjubiläum feiern.

Gerhard Michel war ein den Menschen zugewandter 
Seelsorger, der bis ins hohe Alter die Entwicklung der 
Kirche und des Bistums interessiert und wach beglei-
tet hat. Mit seiner Heimatstadt Schweidnitz blieb er 
sein Leben lang verbunden und pflegte guten Kon-
takt zu dortigen Mitbrüdern.

Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Nordfriedhof 
am Nordring in Bottrop.

Wir gedenken der Verstorbenen in der Feier der 
Eucharistie und im Gebet.

R.I.P.
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